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 Die von dem Unternehmen mit der Durchführung des Verfahrens betrauten Perso-
nen müssen Gewähr für unparteiisches Handeln bieten, insbesondere müssen sie 
unabhängig und an Weisungen nicht gebunden sein. Sie sind zur Verschwiegen-
heit verpflichtet 

 Das Unternehmen muss in geeigneter Weise klare und verständliche Informatio-
nen zur Erreichbarkeit und Zuständigkeit und zur Durchführung des Beschwerde-
verfahrens öffentlich zugänglich machen. Das Beschwerdeverfahren muss für po-
tenzielle Beteiligte zugänglich sein, die Vertraulichkeit der Identität wahren und 
wirksamen Schutz vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund einer Be-
schwerde gewährleisten 

 Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens ist mindestens einmal im Jahr sowie 
anlassbezogen zu überprüfen, wenn das Unternehmen mit einer wesentlich verän-
derten oder wesentlich erweiterten Risikolage im eigenen Geschäftsbereich oder 
beim unmittelbaren Zulieferer rechnen muss, etwa durch die Einführung neuer 
Produkte, Projekte oder eines neuen Geschäftsfeldes. Die Maßnahmen sind bei 
Bedarf unverzüglich zu wiederholen 

 
 
 
 

zentrale Meldestelle 
compliance@ks-gruppe.de;  

Tel.: 04264 / 8309 - 610 

Bestätigung der Eingangsmeldung an hinweisgebende Person 

Prüfung der Stichhaltigkeit der Meldung 

Verfahren der einvernehmlichen Beilegung kann angeboten wer-
den 

Unternehmen legt eine Verfahrensordnung in Textform fest, die 
öffentlich zugänglich ist 

Interner Hinweis durch 
Mitarbeiter 

Externer Hinweis durch bspw. Un-
mittelbaren Zulieferer, § 9 Absatz 1 

LkSG* 
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* bei externem Hinweis gilt Folgendes zu beachten (vgl. § 9 Absatz 3 LkSG): 
 Liegen einem Unternehmen tatsächliche Anhaltspunkte vor, die eine Verletzung einer 

menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht bei mittelbaren Zu-
lieferern möglich erscheinen lassen (substantiierte Kenntnis), so hat es anlassbezo-
gen unverzüglich 
1. eine Risikoanalyse gemäß § 5 Absatz 1 bis 3 LkSG durchzuführen, 
2. angemessene Präventionsmaßnahmen gegenüber dem Verursacher zu veran-

kern, etwa die Durchführung von Kontrollmaßnahmen, die Unterstützung bei der 
Vorbeugung und Vermeidung eines Risikos oder die Umsetzung von branchen-
spezifischen oder branchenübergreifenden Initiativen, denen das Unternehmen 
beigetreten ist, 

3. ein Konzept zur Verhinderung, Beendigung oder Minimierung zu erstellen und 
umzusetzen und 

4. gegebenenfalls entsprechend seine Grundsatzerklärung gemäß § 6 Absatz 2 
LkSG zu aktualisieren 

 


